
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ehrenordnung 

Diese Ehrenordnung ist Bestandteil der Satzung des Vereins nach § 13 der Satzung. 

§ 1 
Ehrenmitglieder 

1. Persönlichkeiten, die sich um den TTC Hitdorf 1968 e.V. verdient gemacht haben, können 
vom Gesamtvorstand zu Ehrenmitgliedern oder zu Ehrenvorsitzenden ernannt werden. 

§ 2 
Beiträge 

2. Die Ehrenmitglieder oder Ehrenvorsitzenden sind von den Beiträgen befreit. 

§ 3 
Ehrenvorsitzende 

3. Der/Die Ehrenvorsitzende/n ist/sind zu Vorstandssitzungen einzuladen. 

§ 4 
Ablehnungen 

4. Bei Ablehnung eines Ehrenvorschlages darf über den gleichen Antrag frühestens nach Ablauf 
 einer Frist von 12 Monaten erneut abgestimmt werden. 

Die Ehrenordnung tritt am 23.03.1995 in Kraft. 

 1. Vorsitzender Geschäftsführer 
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